
der Verpflichtung gegenüber Volk und Nation, gegen
über der Freiheit und dem Frieden aller Völker ge
borene Selbstdisziplin. Nur eine solche Disziplin und 
Selbstdisziplin gestaltet heute Menschen — wahre 
Staatsbürger —, die ganz auf der Höhe der großen 
Aufgaben stehen, deren Lösung die Deutsche Demo
kratische Republik der ganzen deutschen Nation heute 
schuldig ist.

Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Repu- , 
blik, unsere demokratischen Gesetze, die in ihrer Aus
führung ergangen sind, zeigen unserer Bevölkerung 
und jedem einzelnen den Weg, den wir gehen. Die 
Sorge um die demokratische Gesetzlichkeit, die strikte 
Durchführung unserer Verfassung und unserer Ge
setze, das ist bei uns nichts anderes als die Sorge um 
die Verwirklichung des Willens und der ureigenen 
Interessen unseres Volkes. Von der Festigkeit und 
Unverbrüchlichkeit unseres Rechts, von der Beachtung 
unserer Rechtsnormen durch alle Staatsorgane und 
jeden Bürger hängt das Tempo unserer fortschreiten
den Entwicklung, die Erfüllung unseres Fünf jahr
planes, die Festigung unserer demokratischen Ord
nung, der Sieg der Demokratie und schließlich auch 
der Triumph der nationalen Befreiung in ganz 
Deutschland ab.

Unser Volk, unsere Werktätigen, auf deren Arbeit, 
Mühe und Schweiß unsere Erfolge aufbauen, deren 
wachsende Arbeitsproduktivität das Unterpfand der 
Festigung unserer Ordnung, der stürmischen Vorwärts
entwicklung unserer Wirtschaft und Demokratie ist, 
fordert die genaue Beachtung und Einhaltung unserer 
Gesetze von- jedem Staatsorgan und jedem Bürger. 
Das ist so wichtig, weil jede Verletzung unserer Ge
setze die Gefährdung der Früchte der Arbeit unserer 
Werktätigen bedeutet. Darum erwartet unsere Be
völkerung mit Recht von unserem demokratischen 
Staat, daß er alles tut, um die strikte Einhaltung der 
Gesetze zu überwachen und zu garantieren, daß die
jenigen Funktionäre unseres Staatsapparates und die
jenigen Bürger, die die Gesetze nicht beachten und 
sich leichtfertig über sie hinwegsetzen, zur Ordnung 
gerufen werden. Wenn das nicht geschieht, wird un
sere Bevölkerung in ihren Rechten geschmälert und 
der gesellschaftliche Fortschritt gehemmt. Hierzu soll 
nun nach dem vorliegenden Gesetzentwurf die Staats
anwaltschaft als ein entscheidendes Organ des Staates 
und seiner Regierung entwickelt werden.

Es ist die besondere Aufgabe der Staatsanwaltschaft, 
die Einhaltung der Gesetze zu überwachen, auf alle 
Beschwerden der Bürger oder sonstigen Signale hin 
dort einzuschreiten, wo die Gesetze verletzt werden. 
Ist die Verletzung mit Strafe bedroht, so hat der 
Staatsanwalt diejenigen, die sich einen Verstoß gegen 
unsere Gesetze zuschulden kommen lassen, außerdem 
zur strafrechtlichen Verantwortung zu ziehen.

Der Staatsanwalt in einem wahrhaft demokratischen 
Staat hat seine ganze Tätigkeit auf die Verwirklichung 
des Willens und die Durchsetzung der Interessen der 
überwältigenden Mehrheit unseres Volkes zu richten. 
Dieser Anwalt des demokratischen Staates, der demo
kratischen Rechte und Interessen der breiten Massen 
hat nichts mehr mit dem Staatsanwalt des bürger
lichen Klassenstaates gemein, der das Werkzeug in der 
Hand der herrschenden Minderheit ist, einer Minder
heit, deren politische und staatliche Herrschaft gegen 
die breiten Massen des Volkes gerichtet ist zu dem 
Zweck ihrer Unterdrückung und Ausbeutung. Es ist 
überaus bezeichnend für das Wesen des bürgerlichen 
Ausbeuterstaates, daß s e i n  Staatsanwalt hervortritt, 
um in seinem Namen mit der Forderung nach Strafe 
gegenüber denjenigen aufzutreten, von denen der Dich
ter sagt: „Ihr laßt den Armen schuldig werden, dann 
überlaßt ihr ihn der Pein“, oder gegen die, für die 
das Joch der Unterdrückung und Ausbeutung uner
träglich wurde, die gestraft werden dafür, daß sie sich 
in die imperialistische Versklavung nicht einfügten 
oder sich als bewußte politische Kämpfer gegen sie 
erhoben.

Das Recht der imperialistischen Staaten kennt nicht 
die Hilfe für den Menschen, es ist das Recht der Ver
nichtung des ökonomisch Schwächeren, ein erbar
mungsloses, unmenschliches Recht. Der imperialistische 
Staat und sein Recht kennt nicht die systematische und
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planmäßige Ausgestaltung der gesellschaftlichen Ver
hältnisse zum Wohle und im Interesse der breiten 
Massen des Volkes, er kennt nicht die Sorge um die 
allseitige Entfaltung der Rechte des Bürgers und die 
in ihm ruhenden Fähigkeiten zum Wohle der Nation. 
Sein geschichtliches Wesen besteht darin, die eigene 
und andere Nationen zu unterjochen. Auch die Funk
tion des Staatsanwaltes dieses Staates kann keine 
andere sein. Er hat zu strafen, um die Massen unter 
das Joch der imperialistischen Unterdrückung und Aus
beutung zu zwängen. Mit Recht gehört darum der 
Staatsanwalt zu den bestgehaßten Exponenten des 
imperialistischen Staates.

Entsprechend der neuen Aufgabenstellung unseres 
demokratischen Staates haben Struktur und Funktion 
der Staatsanwaltschaft die Veränderung erfahren, die 
nunmehr in dem vorliegenden Gesetzesentwurf ihre 
Formung gefunden hat.

Die Übertragung der Aufsicht über die strikte 
Durchführung der Gesetze der Volkskammer und der 
Verordnungen der Regierung durch alle Ministerien, 
Ämter und die ihnen unterstellten Behörden und 
Organisationen, durch Betriebe sowie Funktionäre des 
Staatsapparates und Bürger (§ 11) bringt nicht nur eine 
große Ausweitung des Tätigkeitsbereiches der Staats
anwaltschaft mit sich. Sie macht zugleich die Stärkung 
der organisatorischen Selbständigkeit der Staats
anwaltschaft gegenüber den Behörden, die ihrer Auf
sicht unterliegen, notwendig. Diese organisatorische 
Selbständigkeit ist nach dem bestehenden Zustand 
schon weitgehend hergestellt. Die Verfassung bereits 
bestimmte, daß der Oberste Staatsanwalt der Republik 
auf Vorschlag der Regierung von der Volkskammer 
unmittelbar gewählt wird. Durch das Gesetz vom 
8. Dezember 1949 wurde die Oberste Staatsanwalt
schaft mit dem Generalstaatsanwalt an der Spitze als 
selbständige Behörde geschaffen. Durch die Verord
nung vom 27. September 1951 wurde die Staatsanwalt
schaft in den Ländern aus der Justizverwaltung der 
Länder herausgelöst und dem Generalstaatsanwalt der 
Republik unmittelbar unterstellt. So ist die Staats
anwaltschaft ein selbständig zentralistisch aufgebautes 
Organ. Diese Struktur ergibt sich auch als notwendige 
Folge der Tatsache, daß bei uns das Recht ein ein
heitliches ist. Die Gesetze und Verordnungen und die 
Verpflichtung zu ihrer Durchführung gelten in gleicher 
Weise in der ganzen Republik. Wir haben alle Parti
kularismen ausgeräumt, darum muß auch die Organi
sation der Staatsanwaltschaft eine einheitliche sein.

Die Staatsanwaltschaft wird geleitet vom General
staatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik, 
der dem Ministerrat untersteht.

Alle Staatsanwälte sind den Weisungen des General
staatsanwalts unterworfen und sind diesem für ihre 
Tätigkeit verantwortlich. Der Generalstaatsanwalt 
seinerseits ist dem Ministerrat rechenschaftspflichtig, 
der für die Durchführung der Gesetze und Verord
nungen vor der Volkskammer und dem ganzen deut
schen Volke allein die höchste Verantwortung trägt.

Der Aufgabenbereich der Staatsanwaltschaft ist in 
vier Gruppen gegliedert, die in dem 2., 3., 4. und 5. 
Abschnitt des Entwurfs niedergelegt sind.

Der 2. Abschnitt insbesondere bringt die entschei
dende Neuerung:

„Die Aufsicht des Staatsanwalts über die strikte Ein
haltung der Gesetze und Verordnungen der Deut
schen Demokratischen Republik“.
Hier ist dem Staatsanwalt die Verpflichtung auf

erlegt, darüber zu wachen — wie es im § 11 des Ent
wurfs heißt —,

„... daß die von den Ministerien und Ämtern sowie 
von allen übrigen Organen der staatlichen Verwal
tung und der Wirtschaft herausgegebenen Anord
nungen, Beschlüsse und sonstigen Bestimmungen mit 
den Gesetzen und Verordnungen der Deutschen 
Demokratischen Republik in Einklang stehen.“
Kenntnis von Gesetzesverletzungen verschafft sich 

der Staatsanwalt auf vielfache Weise. Er untersucht 
auf das genaueste die Beschwerden von Bürgern 
über die Verletzung ihrer gesetzlichen Rechte und 
Interessen. Gerade auf diese Beschwerden unserer 
Bürger möchte ich das besondere Augenmerk un
serer Staatsanwälte lenken. Die überragende Mehr-


